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Jörg Reinholz
Hafenstr. 67
34125 Kassel
☎ 0561 317 22 77
 0561 317 22 76
joerg.reinholz@fastix.org

Kassel, am 15.10.2016

VNr.: ERS/1116382/2016, Schreiben vom 27.09.2016

Sehr geehrter Herr A_____,

in der Sache bedaure ich, dass ich Ihr Schreiben nicht rechtzeitig erhalten habe.

Ich ersuche Sie, wie folgt der ersuchenden Staatsanwaltschaft mitzuteilen:

Stellungnahme und Gegenanzeige des Beschuldigten:

Zunächst wundere ich mich über den Tatvorwurf. Angekündigt wurde mir eine Strafanzeige wegen 
„Beleidigung und Bedrohung“.

Hintergrund des Streites ist ein Konflikt wegen der Art und Weise in welcher der Anzeigeerstatter 
Dr. jur. Hans-Dieter Weber eine Euroweb Internet GmbH gegen mich (und dritte) vertrat – und 
übrigens verlor. Über diese, durchaus strafbedrohte Weise der „Vertretung“ habe ich öffentlich 
berichtet, was mein Recht aus Art. 5 GG ist. 

Hierzu führe ich aus:

Der GF der Euroweb Internet GmbH, Christoph Preuß (Düsseldorf) hat in einem Verfahren wegen 
folgender Aktenzeichen 

1. Anklage vom 29.07.2010 - 201 Ls 701 Js 56394/09,

2. Anklage vom 21.06.2011 - 201 Ds 701 Js 18380/11,

3. Anklage vom 23.02.2011 - 201 Ds 701 Js 46947/10,

4. Anklage vom 07.02.2011 - 201 Ds 701 Js 50960/10,

5. Anklage vom 30.11.2011 - 226 Ds 701 Js 57398/11,

6. Anklage m.d. Aktenzeichen - 201 Ds 802 Js 44607/10 und 

7. Anklage m.d. Aktenzeichen - 201 Ds 701 Js 63814/10

im Oktober 2015 einen „fünfstelligen“ Strafbefehl akzeptiert. Es kann nicht so falsch sein, diesen 
als besonders hinterfotzigen Kriminellen anzusehen.
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In der Vertretung gegen mich behauptete Dr. Weber vorsätzlich unwahr, ich hätte in 
Untersuchungshaft gesessen. Er fügte „als Beweis“ einen Ausdruck von meiner Webseite bei, aus 
dem ganz eindeutig hervorging, dass ich damals gerade nicht verhaftet wurde, da ich noch vor Ort 
der Polizei gegenüber glaubhaft machen konnte, dass ich gerade nicht der Versender eines Mails 
mit der Androhung eines „Maschinengewehrmassakers“ war, sondern einer der vielen Empfänger, 
mithin selbst das Opfer einer Straftat. Dummerweise ging nämlich noch so ein Mail ein, welches 
versendet wurde während ich in gefesselt in der Küche saß.

Im gleichen Verfahren wurde seitens des Anwalts Dr. Weber zu dem ein offensichtliches 
Gefälligkeitsgutachten eines Dr. Frieder Nau vorgelegt. Das dieses Gutachten sehr stringent auf das 
gewünschte Ergebnis hin ausgerichtet wurde ergibt sich z.B. daraus, dass der „Gutachter“ 
behauptete, auf meiner Webseite fänden sich „zahlreiche Superlative“. Wenn man diese zählt 
kommt man auf die Zahl Null, welche sich von „zahlreich“ dann doch nicht nur geringfügig 
unterscheidet. Der „hoch ehrliche“ Jurist Dr. Weber wusste sehr genau, dass dieses Gutachten nicht 
mal einfachsten Überprüfungen standhält und hat sich rotzfrech dennoch in diesem wie auch 
weiteren Verfahren vor Gericht darauf bezogen.

Beweis hierfür: Akte des OLG Düsseldorf, Az. I-20 U 66/13 „eigenes Rechenzentrum“

In einem weiteren Verfahren eines Dritten gegen die Euroweb wurden dem Gericht ursprünglich 
mir überlassene Daten vorgelegt, welche beweisen, dass o.g, Christoph Preuß sehr wohl von 
abertausenden verbotenen(!) Kaltanrufen zur Bewerbung der Euroweb Internet GmbH wusste und 
solche von den Mitarbeitern verlangte, sogar (durch die EDV-Anlage und Software) die technischen 
Voraussetzungen für die Durchführung und Kontrolle dieser illegalen Anrufe schuf.

In diesem Verfahren zog der Anzeigeerstatter Weber rotzfrech vom Leder und behaupte, ich hätte 
diesen „beleidigt und bedroht“ - was schlicht gelogen ist. Ich habe ihn darauf hin wegen 
Verleumdung angezeigt. Die StA Düsseldorf gab unter Änderung des Vorwurfs in „uneidliche 
Falschaussage“ den Vorgang an die StA Dortmund ab.

Beweis hierfür: Akte des OLG Düsseldorf, I-20 U 140/12 „Kaltanrufe“

Zum konkreten Tatvorwurf:

Der Anzeigeerstatter ist entweder sehr dämlich oder aber offensichtlich seiner Gewohnheit, 
rotzfrech und dreist zu lügen, treu geblieben. Veröffentlicht habe ich nicht sein Foto, sondern ein 
Bildschirmfoto seiner Webseite, auf welchem das eigentliche Foto, auf welches sich der Lügner 
Weber beruft, nur etwa ein Drittel einnimmt. Als Bildschirmfoto ist die erfolgte Wiedergabe durch 
die „Panaromafreiheit“ nach § 59 Kunsturheberschutzgesetz privilegiert und somit nicht von der 
Strafandrohung im Kunsturheberschutzgesetz erfasst- was der Herr „Dr. jur.“ sehr genau weiß.

Für mich steht fest, dass der Anzeigerstatter, immerhin ein Jurist und sogar Dr., in seiner Anzeige 
lügt, denn ihm als angeblich auf das Urheberrecht spezialisierten Anwalt muss bekannt sein, dass es 
der Anzeige ganz klar an einem Grund fehlt, weil die Straftat nicht vorliegt.

Ich erstatte nunmehr Strafanzeige wegen vorsätzlicher Falschbeschuldigung und dem Versuch der 
mittelbaren Freiheitsberaubung gegen diesen verlogenen und auch kriminellen „Rechtsanwalt“.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Reinholz
Kassel, am 15. Oktober 2016
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Anlage 1: Tatsächlich veröffentlichtes Foto


